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Luther & Lutheraner

Auch Franziskus’ Umgang mit 
Luther und Protestanten wird 
von seinen Kritikern heftig 
moniert (Bild: mit der schwe-
dischen Erzbischöfin Antje  
Jackelén beim Reformations-
gedenken in Lund 2016).

tische, persische) Modelle für eine 
pragmatische Lösung (im Sinne der 
oikonomia = Güterabwägung): Das 
biblische Ideal wird hochgehalten, 
eine zweite (ev. dritte) „Notehe“  
nach einer Buße aber toleriert. 

Diese Modelle erhielten mit der 
arabischen Invasion ab dem 7. Jahr-
hundert (v. a. Syrien, Ägypten, 
Nord afrika) insofern hohe Brisanz, 
da die Bischöfe in den betroffenen 
Landstrichen nun die einzige Rege-
lungsinstanz für die weiter mehr-
heitlich christliche Bevölkerung 
waren. Festgeschrieben wurden di-
ese Lösungen im sogenannten Trul-
lanum von 691/92. Die im kuppelü-
berwölbten Trullum des Palastes in 
Konstantinopel versammelten 227 
Bischöfe (wie üblich wenige aus 
dem Westen) klärten Fragen der 
Disziplin, die zwei frühere Konzile 
offen gelassen hatten. 

Nach eigenem Bekunden suchten 
sie die in der „überaus heiligen rö-
mischen Kirche“ bevorzugte Stren-
ge (akribeia) mit Konstantinopels 
„Menschenliebe und Mitleid“ (phil

anthropia, sympatheia) zu verbin-
den. Das Konzil definierte damit 
den östlichen Weg, kirchliche und 
weltliche Norm zur Deckung zu 
bringen. Die gesamte orthodoxe 
Welt erachtet es bis heute als festen 
Bestandteil des Konzilserbes. 

Allein die lateinische Kirche ver-
weigerte sich diesem Ansatz und 
ging eigene Wege. Hier hatte der 
theologische Mainstream im Ge-
folge von Augustinus und Hierony-
mus den biblischen Befund inzwi-
schen zur Idee des unzerstörbaren 
„Ehebandes“ überhöht, das zu Leb-
zeiten von Eheleuten jede andere 
Intimgemeinschaft ausschließt. 

Aus dem „das darf der Mensch 
nicht trennen“ der Schrift wur-
de hier ein „das kann der Mensch 
nicht trennen“ der anhebenden 
lateinischen Kanonistik, die nur 
mehr einen Scheidungsgrund be-
nennt: den Tod. Exekutiert wurde 
diese theologische Prämisse erst-
mals im Imperium der Karolinger. 
Der früheste Quellenbeleg für ei-
nen Ehekonfliktfall dieser Art war 
jener Lothar II. († 869), Regent des 
mittelfränkischen Reiches, des-
sen bereits vollzogene Zweithei-
rat kirchlicherseits erfolgreich be-
kämpft wurde. 

Das Diktum vom „einen Fleisch“ 
samt Verbot der Trennung wurde 
damit im lateinischen Westen nun 
zum wohl einzigen biblischen Satz, 
der exklusiv „wörtlich“, also „fun-
damentalistisch“ ausgelegt wur-
de und wird – mit weitreichenden 
Konsequenzen für das Leben von 
Millionen. Zusammen mit dem 
Eheverbot für Priester und dem 
vollmächtigen Papstamt wurde 

die lateinische Ehelehre im Gefol-
ge der Großen Kirchenreform des  
11. Jahrhunderts zum Markenzei-
chen des (Römisch-)Katholischen.
Die Hochscholastik sicherte sie
lehrmäßig und verfahrensrecht-
lich zu jener Form ab, in der sie
sich auch gegen heftige politische
Widerstände im Wesentlichen bis
heute behauptet hat.

Regelung der Ostkirchen als Option

Die Christenheit hat somit lan-
ge vor ihrer großen Spaltung zu 
Beginn des zweiten Jahrtausends 
auf Basis derselben Schriftstel-
len zwei legitime Antworten auf 
die stete Diskrepanz von Ideal und 
Rea lität gefunden. Aber auch nach 
der Trennung vermied es die latei-
nische Kirche bis ins ausgehende 
19. Jahrhundert tunlichst, die alter-
native Praxis der Ostkirchen offen
zu verurteilen. Im Wissen um den
Dissens wurden Ehefragen auf den
Unionskonzilien von Lyon (1274)
und Florenz (1439) ausgespart.

Auf Antrag Venedigs, das im öst-
lichen Mittelmeer zahlreiche grie-
chische Untertanen hatte, formu-
lierte auch das Konzil von Trient 
(1545-63) die Ehedekrete so, dass 
sie die ostkirchliche Realität nicht 
verurteilten. Ebenso schlossen 
die Unionsverträge Roms mit re-
gionalen Kirchen byzantinischer 
Tradition (1596 für Polen-Litau-
en, 1698 für Siebenbürgen) „Neue-
rungen“ in diesem Punkt aus. 

Noch Mitte des 19. Jahrhun-
derts verteidigten griechisch-
katholi sche Bischöfe wie der 
Metropolit von Karlsburg-Fogo-
rosch, Ale xan der Şterca-Şuluţiu  
(† 1867), und Bischof Basilius  
Popovits von Munkatsch († 1864)  
gegenüber Rom entschieden die 
eigenen Gepflogen heiten. Erst die 
Uniformierungen der Ära Papst  
Pius IX. († 1878) setzten ihnen ein 
(vorläufiges?) Ende. 

Wenn jedoch über knapp 1900 
Jahre hinweg in voller Kirchenge-
meinschaft mit Rom eine alterna-
tive Handhabung der Ehebelan-
ge möglich war, kann daraus nur 
zweierlei folgen: Zum einen, dass 
das exklusiv lateinische Theolo-
gumenon vom Eheband, das allein 
der Tod trennen kann, nicht die ein-
zige legitime Folgerung aus dem 
biblischen Befund ist. Zum ande-
ren, dass der menschlichen Schwä-
che geschuldete Konzessionen der 
Lehre von der Unauflöslichkeit der 
Ehe keinen Abbruch tun. 

Von daher scheint der Weg offen, 
im ökumenischen Gespräch und in 
Auswertung der Erfahrung vieler  
Jahrhunderte nach Wegen zu su-
chen, dem menschlicher Sehn sucht 
entsprechenden Anliegen Jesu so  
zuzuarbeiten, dass es Betroffenen 
hilft und nicht zur unnötigen Bür-
de wird. In diese Richtung wei-
sen unübersehbar auch die Über-
legungen, die Papst Franziskus in 
Amoris Laetitia vorgelegt hat.
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„ Das Scheidungsverbot 
wurde im lateini schen 

Westen zum wohl ein zigen 
biblischen Satz, der ‚wört
lich‘, also ‚fundamentalis

tisch‘ ausgelegt wird. “
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